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§ 1. Vertragsgegenstand / Gage 
René Weiß, bürg. Norman Merkel-Herwig erbringt als freier Künstler Musikdienstleistungen und wird im folgenden Künstler 
genannt. Die Auftrag erteilende Partei wird im folgenden Veranstalter genannt und verpflichtet sich durch 
Auftragserteilung alle im Angebot und in diesen AGB´s vereinbarten Konditionen und Rahmenbedingungen einzuhalten. 
Die Kosten hierfür sind ausschließlich in einem gesonderten Auftrag / Angebot geregelt. Die Auswahl des Programms, sowie 
einzelne Titel werden vom Künstler festgelegt und entsprechend dem Rahmen der Veranstaltung ausgewählt. Besondere 
Wünsche, im Rahmen des Repertoires des Künstlers, sind selbstverständlich möglich müssen jedoch mindestens 14 Tage 
vor der Veranstaltung festgelegt sein. 
 
§ 2. Aufbau und technische Vorbereitung  
Falls im Angebot nicht anders vereinbart stellt der Veranstalter eine Grund-Backline bestehend aus hochwertiger 
Gesangsanlage, inkl. Gesangmikrofon, Anschlussmöglichkeit für In-Ear Monitoring und Mikrofonständer zur Verfügung. Die 
Vorbereitungen für die Aufführung müssen eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn abgeschlossen sein. Der Künstler 
verpflichtet sich einen Soundcheck in dem angegebenen Zeitfenster zu machen.  
Requisiten für das Programm werden von dem Künstler selbst mitgebracht, sofern es sich nicht um eine vom Veranstalter 
produzierte Show handelt. Die Requisiten werden nach Ende der Vorstellung abgebaut und mitgenommen. Abweichende 
Auf- und Abbauzeiten sind gesondert zu regeln. Die technischen Geräte und Einrichtungen werden vom Veranstalter 
gestellt; und werden gemäß der Bühnenanweisung zur Verfügung gestellt. 
 
§ 3. Aufführungsrechte  
Alle GEMA-Abgaben sowie ggf. Tantiemen werden vom Veranstalter getragen. 
Die Beiträge zur Künstlersozialkasse für Veranstalter werden vom Veranstalter getragen.  
Für die genaue Abrechnung erhält der Veranstalter vom Künstler bis 7 Tage nach der Veranstaltung eine genaue GEMA 
Liste. 
 
§ 4. Werbung  
Der Veranstalter schließt den Künstler kostenlos in seine Werbemaßnahmen mit ein. Dazu stellt ihm der Künstler kostenlos 
nach Auftragserteilung ausreichend Pressematerial (Pressetexte, Rezensionen), Fotos mit Veröffentlichungsrechten zur 
Verfügung.  
Der Künstler ist berechtigt mit der Veranstaltung zu werben und diese als Referenz anzugeben.  Der Künstler ist berechtigt 
am Veranstaltungsort Merchandising – Artikel zu verkaufen oder durch eine dritte Person verkaufen zu lassen. Der 
Veranstalter stellt hierfür einen geeigneten Platz zur Verfügung. 

 
§ 5. Auftritte in der Region  
Eine Vereinbarung darüber, dass der Künstler innerhalb eines gewissen Zeitraumes nicht in derselben Region auftreten darf 
gibt es nicht. Eine entsprechende Vereinbarung kommt nur zustande wenn sie im Angebot gesondert aufgeführt wird und 
von beiden Vertragsparteien anerkannt wird. 
 
§ 6. Konventionalstrafen / Zahlbarkeit: 
Bei Absagen des Auftrittes durch den Veranstalter stehen dem Künstler folgende Ausfallentschädigungen zu: 
Innerhalb 60 Tagen vor Veranstaltung: 30 % des Angebotspreises, abzgl. Fahrtkosten. 
Innerhalb 30 Tagen vor Veranstaltung: 50 % des Angebotspreises, abzgl. Fahrtkosten. 
Innerhalb 14 Tagen vor Veranstaltung: 100 % des Angebotspreises, abzgl. Fahrtkosten. 
 
Falls im Angebot nicht anders vereinbart, gelten folgende Zahlungsziele: 
50 % des Gesamtbetrages werden 30 Tage vor Veranstaltung fällig, der Rest spätestens am Veranstaltungstag. 
 
§ 7. Gültigkeitsvorbehalte  
Ein sogenannter Gastspielvertrag wird nicht gesondert geschlossen, sondern entsteht mit der Auftragserteilung durch den 
Veranstalter. Nach dieser Frist erlöschen sämtliche Ansprüche auf Zusagen des Veranstalters. Änderungen oder 
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen einer neuen Ausfertigung.  

 
§ 8. Foto- / Filmaufnahmen  
Sowohl Veranstalter als auch Künstler sind berechtigt Foto- und Videoaufnahmen der Künstler/in für von der/den 
Veranstaltungen erstellen zu lassen und diese auch zu verwenden. Auf diesen Foto- und Videoaufnahmen kann auch 
der/die Künstler/in abgebildet sein.  
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§ 9. Gerichtsstand  
Gerichtstand ist Amtsgericht Kirchhain, Erfüllungsort ist der Ort der Veranstaltung.  
 
§ 10. Werbung  
Der Veranstalter ist berechtigt, sowohl Bühne als auch Pressebereiche mit Sponsorenwerbung zu versehen, darüber hinaus 
die Bühne in eigenem ermessen zu dekorieren. Der Veranstalter gewährleistet, dass der Künstler nicht mit 
Parteienwerbung, Werbung religiöser Gemeinschaften und Institutionen, Sektenwerbung und/oder sexuell 
unangemessener Werbung, auf Bühnen und in Pressebereichen in Verbindung gebracht wird.   
Werbebanner dürfen vom Künstler, nach Absprache mit dem Veranstalter, an Bühnen oder Werbeflächen angebracht 
werden. 
 
§ 11. Sonstige Absprachen  
Für den Künstler und eine Begleitperson ist das Catering im Rahmen der Veranstaltung frei. Weiterhin erhält der Künstler 
mit einer Begleitperson, freien Eintritt zu allen der Veranstaltung zugehörigen Bereichen. 
Der Veranstalter versichert, dass alle teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler, sowie zur Verfügung gestellte Technik 
entsprechend versichert sind.  
 
§ 12. Nebendarsteller 
Der Künstler ist berechtigt etwaige Nebendarsteller (Band, Tänzerinnen & Tänzer, Chor) mitzubringen. Die Mehrkosten 
hierfür gehen entsprechend aus dem Angebot hervor. Alle Nebendarsteller werden von René Weiß beauftragt. Eine 
Abrechnung mit einzelnen Nebendarstellern wird durch uns geregelt, falls nicht anders vereinbart. 
 
§ 13. Salvatorische Klausel 
Alle Nebenabreden und Änderungen bedingen der Schriftform. 
Sollte eine der aufgeführten §§ ungültig sein, bleiben alle weiteren §§ trotzdem gültig. 
  

 


